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Vergabeverfahren ÖA-IT-205/2025 Verlängerung  
Slack Business Plus Lizenzen  

 

Anlage 3 – Eigenerklärung zur Eignung 
 

Name Bieter, Mitglied der                   

Bietergemeinschaft oder         

Unterauftragnehmer  

 

Der Bieter erklärt ggf. im Rahmen einer Bietergemeinschaft, zur Leistungserbringung durch Ab-
gabe folgender Erklärung geeignet zu sein. Zutreffende Punkte sind anzukreuzen.  

  Erklärung, dass die erforderliche Fachkunde durch für den Auftrag und Aufgabenbereich 
entsprechend geschultes qualifiziertes Fachpersonal vorgehalten wird. 

  Erklärung, dass hinreichende Leistungsfähigkeit in wirtschaftlicher und finanzieller sowie 
technischer und beruflicher Hinsicht besteht. 

  Es trifft kein unter § 123 GWB genannter Ausschlussgrund auf ihn zu, d. h. weder er selbst 
noch eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, innerhalb der letz-
ten fünf Jahre rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach 
§ 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen 
einer Straftat nach: 

• § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafge-
setzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs 
(Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland), 

• § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an 
einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in 
Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet 
werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des 
Strafgesetzbuchs zu begehen, 

• § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter 
Vermögenswerte), 

• § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der 
Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union 
oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, 

• § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den 
Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europä-
ischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, 

• § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Ver-
kehr), 

• § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern), 

• den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), je-
weils auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und inter-
nationale Bedienstete), 

• Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung 
ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsver-
kehr) oder 

• den §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des Straf-
gesetzbuchs (Förderung des Menschenhandels). 
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Einer Verurteilung oder Festsetzung einer Geldbuße nach diesen Vorschriften steht eine 
Verurteilung oder Festsetzung einer Geldbuße nach vergleichbaren Vorschriften anderer 
Staaten gleich. 

Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurech-
nen, wenn diese Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt 
hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Aus-
übung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.  
 

  Das Unternehmen ist seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder 
Beiträgen zur Sozialversicherung nachgekommen oder das Unternehmen ist seinen Ver-
pflichtungen dadurch nachgekommen, dass es die Zahlung vorgenommen hat oder sich 
zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich 
Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet hat. 

 
  Es liegt kein unter § 124 GWB genannter Ausschlussgrund vor, wobei das betreffende 

Ereignis höchstens 3 Jahre zurückliegt: 

• das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nicht nachweislich gegen 
geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat, 

• das Unternehmen nicht zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens 
ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet 
worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wor-
den ist, sich das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tä-
tigkeit eingestellt hat, 

• das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nicht nachweislich eine 
schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage 
gestellt wird; § 123 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden, 

• dass das Unternehmen keine Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen 
hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs be-
zwecken oder bewirken, 

• kein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die 
Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen 
Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der 
durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden 
kann, 

• keine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die 
Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsver-
zerrung nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt werden 
kann, 

• das Unternehmen keine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren 
öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangel-
haft erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu 
einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat, 

• das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien keine 
schwerwiegende Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht 
in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln, oder 

• das Unternehmen 

a) nicht versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers 
in unzulässiger Weise zu beeinflussen, 

b) nicht versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzu-
lässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder 
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c) nicht fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, 
die die Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beein-
flussen könnten, oder versucht hat, solche Informationen zu übermitteln. 

 Die erforderlichen Registereintragungen (Berufs-, Handelsregister o. ä.) liegen vor 
 

  Der Teilnehmer, sofern er Arbeitgeber ist, gewährt seinen Beschäftigten bei der Ausfüh-
rung der Leistung diejenigen Arbeitsbedingungen einschließlich des Entgelts, die nach Art 
und Höhe den mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entspricht, an den das 
Unternehmen des Bieters gebunden ist bzw., soweit eine Bindung an einen Tarifvertrag 
nicht besteht, den Beschäftigen bei der Ausführung der Leistung mindestens ein Entgelt 
zahlt, das den Vorgaben des Gesetzes zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns 
(MiLoG) entspricht.  

Alternativ hierzu kann der Auftragnehmer erklären:  
 Ich erkläre hiermit, dass ich keine Mitarbeiter beschäftige und daher nicht an das Min-

destlohngesetz gebunden bin. 
 

  Es liegt kein Ausschlussgrund nach § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes und § 98c 
des Aufenthaltsgesetzes vor. 

 
 Es liegen keine Einträge im Gewerbezentralregister gemäß § 150a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 

GewO über strafgerichtliche Verurteilungen und Bußgeldentscheidungen für folgende 
Tatbestände vor: 

• § 21 Abs. 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes,  

• § 21 Abs. 1 und 2 des Mindestlohngesetzes,  

• § 5 Abs. 1 oder 2 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes in der bis zum 23.04.2009 
geltenden Fassung,  

• § 23 Abs. 1 und 2 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes und  

• § 81 Abs. 1 bis 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. 

Die Mobil Krankenkasse behält sich vor, vor Zuschlagserteilung einen Auszug aus dem 
Gewerbezentralregister einzuholen. 

 
 Es liegen keine Einträge im Wettbewerbsregister vor. Die Mobil Krankenkasse wird vor 

Zuschlagserteilung einen Auszug aus dem Wettbewerbsregister einholen. 
 
 

 

Sofern zutreffend bitte ankreuzen: 

 Die vorstehende Erklärung können wir nicht bzw. nicht uneingeschränkt abgeben. 

In diesem Fall geben Sie bitte mittels einer selbst zu erstellenden Anlage an, warum der 
jeweilige Ausschlussgrund aus Ihrer Sicht die Eignung Ihres Unternehmens nicht in Frage 
stellt. Sofern Ausschlussgründe vorliegen, sind in der Eigenerklärung mit Angebotsab-
gabe möglichst detaillierte Angaben zu den Tatsachen zu machen, die die Ausschluss-
gründe darstellen. Insbesondere sind Maßnahmen zur Selbstreinigung gem. § 125 GWB 
darzustellen. 

 

  
 
 
 
 
 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SchwarbG&p=21
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SchwarbG&p=21&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=MiLoG&p=21
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=MiLoG&p=21&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=MiLoG&p=21&x=2
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AEntG&p=5
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AEntG&p=5&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AEntG&p=23
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AEntG&p=23&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AEntG&p=23&x=2
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=GWB&p=81
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=GWB&p=81&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=GWB&p=81&x=3
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Ausschließlich bei Unterauftragnehmern bzw. jedem Mitglied einer Bietergemeinschaft: 
 
Die vorstehende Eigenerklärung 

• ist auch von allen Unterauftragnehmern entsprechend abzugeben mit Ausnahme der Ei-
generklärung zur Haftpflichtversicherung. Beim Einsatz mehrerer Unternehmen, die Teil-
leistungen übernehmen sollen, bitte diesen Anhang vervielfältigen und von jedem einzel-
nen Unternehmen ausfüllen und abzeichnen lassen. 

• ist im Rahmen einer Bietergemeinschaft von jedem Mitglied der Bietergemeinschaft aus-
zufüllen, zu unterschreiben und mit dem Angebot abzugeben. 

 

Ort, Datum             

 
 
Stempel, Unterschrift            

(Unterauftragnehmer und Mitglied der Bietergemeinschaft) 
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